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Einleitung 

Der Parlamentarische Rat hat seinerzeit bei den Beratungen über 
das Grundgesetz bewußt davon abgesehen, das Widerstandsrecht, dessen 
Bestehen anerkannt war, in die Verfassung aufzunehmen. Es wurde 
als übergesetzliches Recht verstanden, als welches es sich schwer durch 
positive Gesetzesbestimmungen eingrenzen ließ. Mi t dem 7. Gesetz zur 
Ergänzung des Grundgesetzes vom 24. Juni 19681 hat der Bundestag die 
vom Parlamentarischen Rat getroffene  Entscheidung revidiert und das 
Widerstandsrecht in die Verfassung aufgenommen. Er ist damit der 
Linie gefolgt, die unmittelbar nach dem Zusammenbruch des Jahres 
1945 die Landesverfassungsgesetzgeber  von Berlin, Bremen und Hessen 
eingeschlagen hatten, die jedem Bürger ausdrücklich ein Recht zum 
Widerstand zubilligten. 

Wie die entsprechenden Protokolle der Bundestagssitzungen aus-
weisen, ist das Widerstandsrecht etwas hastig, jedenfalls ohne ins 
einzelne gehende vorherige parlamentarische Erörterung und Beratung 
ins Grundgesetz aufgenommen worden. Gleichwohl w i rd man sagen 
können, daß Bundesinnenminister Benda nur die übereinstimmende 
Auffassung  von Bundesregierung und Bundestag wiedergab, wenn er 
zum Ausdruck brachte, daß an sich durch die Einfügung des Absatzes IV 
in den Ar t ike l 20 des Grundgesetzes nur das in die Verfassung aufge-
nommen worden sei, was ohnehin schon rechtens wäre. Es sollte also 
dadurch kein Mehr an Rechten gewährt werden. 

Von da aus ist es nicht nur reizvoll, zu untersuchen, ob dieser Wil le 
des Bundestages auch hinreichend in Art . 20 Abs. IV GG zum Ausdruck 
gekommen ist oder ob jetzt nicht doch mehr oder gar weniger gewährt 
wird, als der Gesetzgeber eigentlich gewähren wollte. Eine solche 
Untersuchung ist auch nötig wegen der erheblichen praktischen Aus-
wirkungen, die sich unter Umständen aus der Formulierung des Wider-
standsrechts in Art . 20 GG einmal ergeben könnten. Es kommt hinzu, 
daß das Widerstandsrecht eine so große Problematik enthält, daß davon 
allerhöchstens ein kleiner Teil im Wortlaut einer Verfassungsbestim-
mung sichtbar gemacht werden kann. Das bedeutet, daß die feierliche 
Deklaration des Widerstandsrechts in der Verfassung auch zu Miß-
deutung und Mißbrauch Anlaß geben kann, wei l der einzelne, der sich 

1 BGBl I Seite 709. 
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auf dieses Recht beruft,  Täuschungen unterliegen kann und sich viel-
leicht nicht hinreichend bewußt wird, welches Wagnis er eingeht und 
welches Risiko er zu tragen hat. Es soll der Sinn der nachfolgenden 
Zeilen sein, hier den Versuch zu unternehmen, zur Klarheit beizutra-
gen. Dabei ist es zum leichteren Verständnis des gegenwärtigen Rechts-
zustandes zweckmäßig, sich zunächst kurz die Entwicklung des Wider-
standsrechts im deutschen Rechtskreis vor Augen zu führen. 



Erster  Teil 

Kurzer Überblick über die 
geschichtliche Entwicklung des Widerstandsrechts 

I. Das kirchliche Widerstandsrecht 

Die christliche Lehre hat auf das Widerstandsrecht großen Einfluß 
ausgeübt. Das Christentum ist als religiöse Minderheit inmitten einer 
ihm feindlichen Umwelt f rüh mi t den Problemen eines Widerstandes 
um des Glaubens wi l len in Berührung gekommen. Der Kaiserkult des 
römischen Staates war für den Christen ganz eindeutig Götzendienst, 
dem widerstanden werden mußte nach den Bibelworten: „Gebet dem 
Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist1" sowie: „Man muß 
Gott mehr gehorchen als den Menschen2." Auf der anderen Seite stehen 
aber die Worte des Apostels  Paulus : „Jedermann sei Untertan der 
Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne 
von G o t t . . . Wer sich aber wider die Obrigkeit setzet, der widerstrebet 
Gottes Ordnung3." Gott läßt auch das Böse zu und führt  in seiner un-
begreiflichen Gnade den Sünder zum Heil. Ihm allein kommt das 
Richteramt zu4. Aus diesen Grundsätzen ergab sich die Grenze altchrist-
lichen Widerstandes: Es war passiver Widerstand durch den einzelnen, 
notfalls bis zur Hingabe des eigenen Lebens um des Glaubens, nicht 
etwa um politischer Rechte wil len5 . Dieser Widerstand kann nur indivi-
duelle Rechtfertigung vor Gott finden. Solche A r t von Widerstandsrecht 
— wenn dieser Ausdruck hierfür  überhaupt am Platze ist — wurde 
auch von den Kirchenvätern bis in die Zeit Augustins  vertreten 6. Passi-
ver Widerstand dieser A r t ist vielfach geleistet worden: Die altchrist-
lichen Märtyrer weigerten sich standhaft, am Kaiserkult teilzunehmen, 
ließen sich dann aber im Namen desselben Kaisers, den sie nicht an-
beteten, auf oft grausame Weise hinrichten. 

1 Markus 12, 17. 
2 Apgesch. 5, 29. 
51 Römer 13, 1 u. 2. 
4 Matth. 7, 1. 
5 Spörl,  Gedanken um Widerstandsrecht und Tyrannenmord im Mittelalter, 

in: Pfister und Hildmann, Widerstandsrecht und Grenzen der Staatsgewalt, 
Berlin 1956, S. 14 f. 

6 Stüttler , in: ARSP 1965, 495 ff. 
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